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GEBÜHRENTARIF 
 
 (genehmigt an der Schulpflegesitzung vom 12. November 2024) 
 
 
Gestützt auf die am 12. Dezember 2024 der Gemeindeversammlung unterbreitete Gebührenverord-
nung erlässt die Schulpflege der Primarschule Boppelsen folgenden Gebührentarif:   

 

 

I. Verwaltung allgemein 
 

Art. 1 Dienstleistungen der Schulverwaltung 

 

- Zeugniskopien pro Schuljahr kostenlos 

- Zeugniskopien gesamte Primarschulzeit kostenlos 

- Schulbestätigungen kostenlos 

- Klassenlisten kostenlos 

- Kopie Arbeitszeugnis kostenlos 

  

Art. 2 Verrechnungsansatz Schulverwaltung 

- Stundenansatz Schulverwaltung Fr. 65.- 

 

Art. 3 Mahngebühren 

- 1. Mahnung kostenlos 

- 2. Mahnung Fr. 10.- 

 

Art. 4 Lehrmittel und Schulmaterialien 

Für verlorene sowie mutwillig oder grobfahrlässig beschädigte Lehrmittel und Schulmaterialien wird 
ein Schadenersatz erhoben. 

 

II. Externe Schulung / Verpflegungsbeiträge 
 

Art. 5 Verpflegungsbeiträge der Eltern 

Der Elternbeitrag an die Verpflegungskosten bei auswärtiger Sonderschulung und bei Klassenlagern 
bzw. mehrtägigen Schulreisen richtet sich nach der Verfügung der Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich vom 1. Januar 2022.  

- Verpflegungsbeitrag bei Klassenlagern und Fr. 22.- pro Tag ab dem 2. Tag 
mehrtägigen Schulreisen 

- Verpflegungsbeitrag bei auswärtiger  Fr. 10.- pro Verpflegungstag 
Tagessonderschulung 
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Art. 6 Kosten für sonderpädagogische Massnahmen für auswärtige Schülerinnen und Schüler 

 

- Assistenz, Heilpädagogik und Deutsch als Zweitsprache effektiv anfallende Personalkosten 

 

- Therapien und SPD-Abklärungen gemäss den Ansätzen des Schul- 

 zweckverbands Dielsdorf 

 

 

III. Raumnutzung / Infrastruktur 

 

Art. 7 Nutzung der Infrastruktur 

Die Bestimmungen für die Nutzung der Räume und Aussenflächen der Schulanlage Maiacher richten 
sich nach dem «Benutzungsreglement der Schulanlage Maiacher». 

 

Art. 8 Verrechnungsansatz Hausdienst 

Ausserordentliche Aufwendungen der Leitung Hausdienst und Technik werden nach Aufwand ver-

rechnet, insbesondere auch im Zusammenhang mit Vandalismus: 

- Stundenansatz Leitung Hausdienst und Technik Fr. 80.- 

 

 
IV. Schulergänzende Betreuung 

 

Art. 9 Nutzung der Tagesstrukturen 

Die Bestimmungen für die Nutzung der Tagesstrukturen der Primarschule Boppelsen richten sich 

nach dem «Reglement der Tagesstrukturen der Primarschule Boppelsen – TABO». 

 

 

V. Schlussbestimmungen 

 

Art. 10 Inkrafttreten und Aufhebung früherer Erlasse 

Dieses Reglement wurde von der Primarschulpflege am 12. November 2024 genehmigt und tritt ab 
dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

Primarschulpflege Boppelsen 

 

Sabine Cantaro  Brigitte Frischknecht 

Präsidium  Schulverwaltung 

 

 


